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Ziel liberaler Politik ist es, dass alle Menschen ihr 
Leben individuell und ohne die Bevormundung 
durch den Staat gestalten können. Jeder soll 
selbst entscheiden können, welchen 
Lebensentwurf er wählt, wie er sein privates 
Umfeld gestaltet oder welches Freizeitverhalten 
er vorzieht. Dies alles – und noch viel mehr – 
verstehen wir Liberale unter Bürgerfreiheit. Wir 
setzen uns aber auch für die Stärkung und 
Verteidigung von Bürgerrechten ein. Der Einsatz 
für Bürgerrechte bedeutet die Verteidigung der 
Freiheitsrechte der Bürger gegen staatliche 
Willkür und Unterdrückung. Wir Liberale lehnen 
die totale Überwachung durch den Staat ab. Es 
muss auch weiterhin für die Bürger geschützte 
Rückzugsräume geben, wo sie sich frei und 
selbstbestimmt bewegen können. Es darf nicht 
sein, dass der Einzelne von seiner Freiheit 
keinen Gebrauch mehr machen kann, weil er 
eine umfassende Überwachung fürchten muss. 
Noch nie sind so viele und so tiefe Einschnitte in 
die Grundrechte der Bürger in so kurzer Zeit 
vorgenommen worden wie in den letzen Jahren 
unter rot-grün und unter schwarz-rot.  

 
Klaus Rehbock  

Bürgerfreiheit heißt Privatleben; jeder Mensch 
hat ein Recht auf Intimität und Privatsphäre. 
Dazu gehört auch die Unverletzlichkeit der 
Wohnung; dies hat unsere Landesvorsitzende 
und Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-
Schnarrenberger immer wieder betont. 
Bürgerfreiheit bedeutet aber auch informationelle 
Selbstbestimmung. Private Daten müssen privat 
bleiben. Egal ob, ob wir zum Arzt gehen, ein 
Bankkonto führen, den Einkauf erledigen oder 
den Computer einschalten. Diese Daten gehen 
den Staat nichts an. „Der Schutz der 
grundsätzlich garantierten Freiheitsrechte ist für 
die FDP die Basis einer freien und friedlichen 
Gesellschaft“, so Gisela Piltz, 
kommunalpolitische Sprecherin der FDP-Fraktion 
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im Deutschen Bundestag.  

Tatsächlich haben die Bürger- und 
Freiheitsrechte, die in der Regel in Bundes- und 
Landesgesetzen geregelt sind, auch und gerade 
im kommunalen Bereich und damit in der 
kommunalen Politik ihre besondere Bedeutung. 
So ist es beispielsweise Aufgabe der regionalen 
Wirtschaftsförderungspolitik, 

Bürger- und Freiheitsrechte – Nie waren sie so wertvoll wie heute 
von Klaus Rehbock 
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Rahmenbedingungen dafür zu setzen, dass 
hinsichtlich der Ausbildungs- und 
Arbeitsplatzwahl „Freiheit“ besteht. Hierzu gehört 
auch, dass die Kommunen nicht noch 
zusätzliche bürokratische Hürden für 
Gewerbetreibende, Selbstständige und den 
Handel vor Ort aufbauen, sondern im Gegenteil 
alles dafür tun, dass Arbeitsplätze vor Ort 
erhalten bleiben können. Die Schaffung von 
Ausbildungs- und Arbeitsplätzen ist noch immer 
die mit großem Abstand beste Sozialpolitik 
überhaupt.  

Dazu gehört aber auch, dass im Bereich der 
Bildungs- und insbesondere der Schulpolitik 
künftig Eltern, Lehrer und Schüler in sehr viel 
stärkerem Maße als bisher in Bayern möglich die 
Schulart, aber auch die konkrete Schule frei 
wählen können. Der Schulsprengel muss 
abgeschafft werden, wie wir bereits im Rahmen 
unseres Kommunalwahlprogramms gefordert 
haben.  

Tatsächlich müssen aber auch die klassischen 
Bürgerrechte vor Ort gestärkt und der gläserne 
Bürger verhindert werden. Bedauerlicherweise 
geht die Verwaltung vor Ort noch immer von dem 
Verständnis aus, der Staat würde den Bürgern 
großzügig ein kleines bisschen Freiheit 

gewähren, während nach unserem liberalen 
Grundverständnis es umgekehrt ist: Uns Bürgern 
stehen grundlegende Freiheitsrechte zu, und die 
Bürger sind es, die dem Staat im Einzelfall 
Einschränkungen ihrer Freiheit gewähren, damit 
insgesamt eine freie und faire Gesellschaft für 
alle entstehen kann. Die Verwaltung vor Ort 
muss endlich begreifen, dass Sie Dienstleister 
für die Bürger ist, und nicht die Bürger Bittsteller 
sind. Leider hat sich das entsprechende 
Verständnis aufgrund einer jahrzehntelangen 
Alleinregierung der CSU, die sich auch auf 
Verwaltung und Justiz ausgewirkt hat, in vielen 
Fällen noch immer nicht durchgesetzt. Aber auch 
dies ist Aufgabe von uns Liberalen, und damit 
auch der FDP im Rahmen der bayerischen 
Regierungskoalition, sich dafür einzusetzen, 
dass auch in Bayern für den teilweise bis zum 
Exzess betriebenen Sicherheitswahn und die 
bayerische Verbotskultur endlich ein Ende naht. 
Liberalitas Bavariae – dafür werden sich auch die 
Liberalen hier vor Ort weiterhin einsetzen. Dies 
verspreche ich Euch. 

Dr. Klaus Rehbock 
Vorsitzender des FDP-Kreisverbandes FFB 
Sprecher der FDP-Kreistagsfraktion 

Gesundheitspolitik im Jahr 2010 
Was können die Bürger von der Politik erwarten, was kann sich im solidarisch 

finanzierten Gesundheitswesen bewegen? 
von Peter Klotz 

 
Peter Klotz 

 
Die Diskussionen der letzten Wochen kreisten 
sicherlich zu Recht um die Themen 
Steuersenkung, Staatsverschuldung und Finanz- 
und Wirtschaftskrise. Ein solitärer Ansatz, der 
lediglich der Linderung eines der vorgenannten 

Problemkreise dient, ist aber sicherlich fehl am 
Platze. Jedoch dringend geboten, aber in letzter 
Zeit erstaunlicherweise in der öffentlichen 
politischen Diskussion verdrängt, ist die 
Notwendigkeit, dass der Staat „sich selbst“ doch 
deutlich zurücknehmen und zurückfahren sollte. 
Eine deutlich niedrigere sog. „Staatsquote“ - von 
der FDP seit vielen Jahren vehement 
eingefordert - wäre die positive Folge, wenn der 
Staat endlich bei sich selbst sparen würde. 
Dieses Potential könnte dann anteilsmäßig als 
Steuersenkung und auch als Verminderung der 
Staatsverschuldung genutzt werden. Nachhaltige 
positive Anreize könnten so gesetzt werden. 
 
Das solidarisch finanzierte Gesundheitswesen 
der gesetzlichen Krankenversicherung hat sich 
überlebt, es wurde nur über viele Jahre aus 
ideologischer Prägung heraus wie ein 
„Wachkomapatient“ noch am Leben erhalten. 
Doch die Unlösbarkeit ist bei den Bürgern, bei 
den Ärzten und Zahnärzten längst erkannt. Die 
Fortschritte in Medizin, Zahnmedizin und 
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  Pharmakologie gepaart mit dem demografischen 
Wandel haben dazu geführt, dass das Machbare 
und auch bereits Gemachte im 
Gesundheitswesen schlicht nicht mehr 
solidarisch finanzierbar ist. „Heftpflaster“-
Konzepte wie Budgetierung und real ständig 
sinkende Arzthonorare sind erschöpft, 
zukunftssichere Strategien sind notwendiger 
denn je. Fraglos sollte ein definierter Katalog von 
gänzlich solidarisch finanzierten Basisleistungen 
verbleiben, bei denen ein festes Arzthonorar zum 
Tragen kommt. Ein Vielzahl ärztlicher und 
zahnärztlicher Leistungen könnte allerdings (wie 
bereits jetzt im Bereich Zahnersatz, 
Füllungstherapie und neuerdings auch, für die 
bayerischen BKK-Versicherten, Endodontie) auf 
ein Festzuschusssystem umgestellt werden, bei 
dem der Patient einen solidarisch finanzierten 
Festzuschuss erhält und die Behandlung und 
deren Kosten davon losgelöst zwischen Arzt und 
Patient vereinbart werden. Darüber hinaus wird 
es ein Paket von Leistungen brauchen, die aus 
dem Katalog der solidarisch finanzierten 
Leistungen schlicht komplett gestrichen werden. 
Private Absicherungen der die solidarisch 
finanzierten Leistungen übersteigenden 

Gesundheitskosten sind bereits jetzt schon 
möglich. 
 
Aber auch hier sollte die wesentlichste Änderung 
im Gesundheitswesen selbst erfolgen. Leistungs- 
und Kostentransparenz mit Rechnungen, die der 
Patient bei seiner gesetzlichen 
Krankenversicherung zur Kostenerstattung 
einreicht, sollten das angestrebte Ziel sein. 
Unnötiger Verwaltungs- und Bürokratieaufwand 
durch nutzlose „Zwischenstationen“ des 
Geldflusses wie Kassen(zahn)ärztliche 
Vereinigungen, die weder für Patient noch 
Arzt/Zahnarzt einen nachhaltigen Nutzen 
entfalten, muss drastisch zurückgefahren oder 
abgeschafft werden. Auch hier vertritt die FDP 
schon seit Jahren die ehrlichen und auch 
dringend notwendigen Lösungsansätze: Kosten- 
und Leistungstransparenz und Abbau von 
unnötiger Bürokratie und deren krebsartig 
gewachsenen Strukturen. Mal schauen, was 
tatsächlich passieren wird.   
 
Dr. Peter Klotz 
Mitglied im FDP-Kreisvorstand FFB 
Zahnarzt aus Germering 

Datenschutz und Freiheitsrechte als gesellschaftliche Aufgabe 
von Hendrik Grallert 

„Noch nie sind so viele und so tiefe Einschnitte in 
die Grundrechte der Bürger in so kurzer Zeit 
vorgenommen worden wie in den letzen Jahren“ 
schreibt Klaus Rehbock in dieser Ausgabe der 
Seitenblicke. Damit hat er zweifellos recht. 
Erstaunlich ist, welch geringer Stellenwert dem 
Thema gemeinhin zugemessen wird und wie 
abstrakt es für die meisten Bürger bisher 
geblieben ist. 
 

 
Hendrik Grallert 

 
„Wer nichts zu verbergen hat, der hat auch nichts 
zu befürchten“ – dies scheint nach wie vor eine 
weitverbreitete Einstellung zu sein. Nun ist 

Verborgenes allerdings in den seltensten Fällen 
Verbotenes: Die Lehrerin an der katholischen 
Schule, die eine Abtreibung vornehmen lassen 
will; die gewerkschaftlich engagierte Kassiererin 
beim Discount-Supermarkt – dies zum Beispiel 
sind Fälle, die eventuell moralisch interessant 
sind, aber sicher nicht rechtlich. Ohne die strikte 
Unterscheidung zwischen subjektiver Moral und 
allgemeinverbindlichem Recht jedoch ist ein 
demokratischer Staat nicht möglich. Ganz im 
Gegenteil: „Je größer die Verquickung von Moral 
und Recht, desto stärker der totalitäre Zug des 
Systems“, schreibt der Rechtswissenschaftler 
Gerhard Czermak. Anschauungsmaterial für 
diesen Zusammenhang liefert uns tagtäglich die 
Presse z.B. in Form von Berichten über 
islamistische Staaten. 
 
Auch deswegen verwundert es, dass einzelne 
Maßnahmen wie zuletzt die Überlegungen zur 
Einführung von „Nacktscannern“ an Flughäfen 
nur punktuell öffentliches Interesse erregen. 
Wenn entsprechende Ideen in Gesetzesform 
gegossen werden, ist dieses Interesse meist 
schon wieder abgeflaut. Zum einen liegt dies 
sicherlich daran, dass Maßnahmen zur 
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Überwachung sich häufig auf für den Laien 
schwer zu durchschauende, technische Bereiche 
erstrecken, beispielsweise Handynetze oder das 
Internet. Zweitens scheint aber auch das 
Vertrauen in den Staat trotz zahlreicher 
Überwachungsskandale ungebrochen zu sein. 
 
Dies ist insbesondere vor dem Hintergrund der in 
den letzten Jahren beschlossenen Gesetze, die 
ganz oder teilweise grundrechtswidrig waren, 
erstaunlich: So kippte das 
Bundesverfassungsgericht im Jahr 2004 das 
Gesetz zum sogenannten Großen Lauschangriff, 
weil der Gesetzgeber den Schutz der 
Privatsphäre beim Abhören von Wohnungen 
allzu leichtfertig ignoriert hatte. 2005 kassierte 
der Erste Senat eine Befugnis im 
niedersächsischen Polizeigesetz zum Abhören 
von Telefonen ohne konkreten Tatverdacht. Im 
Jahr darauf wurde die „Schleierfahndung“ für 
verfassungswidrig erklärt. Eine solche 
massenhafte Datenermittlung, so das Gericht, 
sei nur „bei einer konkreten Gefahr für 
hochrangige Rechtsgüter“ erlaubt. Der heimliche 
Abruf von Bankkontostammdaten wurde 2007 
zwar erlaubt, aber mit einer Mahnung seitens der 
Verfassungshüter an die Behörden verbunden, 
nicht „ins Blaue hinein zu ermitteln“. 2008 
erklärte das Gericht eine Befugnis des 
Verfassungsschutzes in Nordrhein-Westfalen zur 
– ebenfalls heimlichen – Online-Durchsuchung 
von Computerfestplatten für nichtig. Wenig 
später wurden verfassungswidrige 
Polizeibefugnisse in Hessen und Schleswig-
Holstein zur automatisierten Massenkontrolle von 
Autokennzeichen rückgängig gemacht. Wie es 
scheint, fehlt den Bundes- und 
Landesregierungen sowie den zuständigen 
Ministerien allzu häufig das notwendige 
Bewusstsein für die durch Bürgerrechte und 
Verfassung gesetzten Grenzen der staatlichen 
Überwachungstätigkeit. 
 
Die Gefahr liegt dabei zumeist nicht in 
Einzelmaßnahmen, sondern in den technischen 
Möglichkeiten. Zum einen ist die Überwachung 
nahezu allgegenwärtig: Per Videoüberwachung 
öffentlicher Plätze und Straßen, automatisierter 
Erfassung von Autokennzeichen, Speicherung 
von Fluggastdaten, und vor allem der 
Lokalisierung eingeschalteter Handys lässt sich 
von jedem Bürger ein lückenloses 
Bewegungsbild erstellen. Der „Bundestrojaner“ 
und die Langzeitspeicherung von Internet- und 
Telefonverbindungsdaten machen zusätzlich das 
Kommunikationsverhalten transparent. Neben 
der Überwachung ist aber auch die 
Bevormundung der Bürger ein Problem: Das 
unter schwarz-rot geplante und zur Zeit 

aufgeschobene Gesetz zur Internetzensur ist 
zwar gegen Kinderpornographie nahezu 
wirkungslos, da sich die Filter mit nur etwas 
technischem Verständnis leicht umgehen lassen. 
Andererseits ließe es sich leicht 
zweckentfremden, um dem ohne kriminelle 
Energie im Internet surfenden Bürger unliebsame 
Inhalte vorzuenthalten. Dass dies nicht nur 
Paranoia ist, zeigt das Beispiel Australien, wo 
auch schon mal die Internetseiten von 
Abtreibungsbefürwortern der staatlichen 
Kontrolle zum Opfer gefallen sind. 
 
Wir stehen also bei den Bürgerrechten vor dem 
Problem großer Ignoranz der Regierung und der 
Behörden, starker Intransparenz vieler 
Maßnahmen für den einzelnen Bürger und – dies 
ist noch hinzuzufügen – einem weitgehend 
sorglosen Umgang vieler Menschen mit 
persönlichen Daten in Zeiten von Google und 
Facebook. Vor diesem Hintergrund sollte es 
Aufgabe der Politik und vor allem der FDP und 
ihrer Mitglieder sein, die Bürgerrechte nicht nur 
dort, wo die Liberalen an der Regierung sind, 
durch gesetzliche Maßnahmen zu schützen, 
sondern auch ein gesellschaftliches Bewusstsein 
für dieses Thema zu schaffen. 
 
Hendrik Grallert 
Organisator des FDP-Kreisverbandes FFB 
Ortsvorsitzender FDP Gröbenzell 
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